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Unfallversicherung ab 1. Januar 2022 
Am 1. Januar 2022 tritt die 7. IV-Revision (Weiterentwicklung IV) in Kraft. Diese bringt Änderungen beim 
Versicherungsschutz gegen Unfall und Berufskrankheiten von Personen, die an von der IV bezahlten Mass-
nahmen teilnehmen. Sie werden nachfolgend kurz vorgestellt.  

1 Was bleibt gleich? 
Versicherte Personen (vP), die bei Ihnen eine Ausbildung absolvieren, sind von der Änderung nicht betrof-
fen. Sie geniessen wie bisher gemäss Art. 1a Abs. 1 Bst a) Unfallversicherungsgesetz (UVG) bei Ihrem 
UVG-Versicherer Versicherungsschutz. Für allfällige Fragen wenden Sie sich bitte direkt an diesen.  

2 Was ist neu für Sie? 
Alle anderen vP, die bei Ihnen an einer von der IV bezahlten Massnahme teilnehmen, sind nicht mehr bei 
Ihrem UVG-Versicherer gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten versichert. Für diesen Perso-
nenkreis haben Sie nichts mehr vorzukehren. 

3 Wo und wie sind diese vP versichert? 
Falls Sie zu Ihnen in einem arbeitsvertragsähnlichen Verhältnis stehen, sind sie über die IVBE bei der Suva 
nach den Bestimmungen des UVG versichert (Art. 1a Abs. 1 Bst. c UVG). Andernfalls ist die obligatorische 
Krankenversicherung im Umfang der im Krankenversicherungsgesetz (KVG) vorgesehenen Leistungen zu-
ständig.  

4 Wer prüft, ob Suva oder Krankenkasse zuständig ist? 
Wir prüfen das, wenn wir eine Massnahme zusprechen und informieren die vP schriftlich über das Ergebnis. 
Sie erhalten eine Kopie des Schreibens.  

5 Was gilt für die Massnahmen, die am 1. Januar 2022 bereits laufen? 
Alle vP, welche an einer Massnahme teilnehmen, die am 1. Januar 2022 bereits läuft, sind via IVBE bei der 
Suva versichert. Wir bitten Sie, die Betroffenen über den Inhalt der nachfolgenden Ziffer 6 und auf die Mög-
lichkeit zur Verlängerung der Unfalldeckung durch den Abschluss einer Abredeversicherung (Art. 3 Abs. 3 
UVG) bei der Suva zu informieren. 

6 Was ist bei einem Unfall zu beachten? 
Erleidet eine vP einen Unfall, meldet sie diesen umgehend der zuständigen Eingliederungsfachperson. Wir 
sorgen dann für die Unfallmeldung an die Suva.  

7 Wo finden Sie weiterführende Informationen? 
www.suva.ch/uviv 

Bern, im November 2021 DWI 
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